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Bürgeramt Sonnenallee
Bezirksamt Neukölln

Anschrift
Sonnenallee 107
12045 Berlin

Postanschrift

Kontakt
Telefon: (030) 115
Informationen zum 115 Service-Center: https://www.berlin.de/115/
Fax: (030) 4664 - 508899
Internet:
https://www.berlin.de/ba-neukoelln/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-buerge
rdienste/buergeramt/
E-Mail: buergeramt@bezirksamt-neukoelln.de

Hinweise zur Anschrift des Standorts
Eingang Wildenbruchstr. 1

Barrierefreie Zugänge

Erläuterung der Symbole (https://service.berlin.de/hinweise/artikel.2699.php)

Öffnungszeiten
Montag: 08.00-15.00 Uhr (nur mit Termin)
Dienstag: 11.00-18.00 Uhr (nur mit Termin)
Mittwoch: 08.00-13.00 Uhr (nur mit Termin)
Donnerstag: 11.00-18.00 Uhr (nur mit Termin)
Freitag: 08.00-13.00 Uhr (nur mit Termin)

Hinweis für Terminkunden
Für die Bearbeitung Ihres Anliegens bitten wir Sie einen Termin zu buchen,
möglichst unter Angabe aller Ihrer Anliegen!

Terminbuchungen sind

über das Internet (Terminbuchungen berlinweit) und
telefonisch über die Servicenummer 115 möglich.

https://www.berlin.de/115/
https://www.berlin.de/ba-neukoelln/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-buergerdienste/buergeramt/
https://www.berlin.de/ba-neukoelln/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-buergerdienste/buergeramt/
mailto:buergeramt@bezirksamt-neukoelln.de
https://service.berlin.de/hinweise/artikel.2699.php
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Wir bitten die Kunden mit Termin um rechtzeitiges Erscheinen. Sie werden über
ihre Vorgangsnummer aufgerufen und können gleich im Warteraum Platz nehmen.

Sofern Sie ihren gebuchten Termin nicht wahrnehmen können, bitten wir Sie,
diesen abzusagen.

Verkehrsanbindungen

U-Bahn
  0.5km U Rathaus Neukölln
    U7
  0.6km U Karl-Marx-Str.
    U7

Bus
  0km Berlin, Erkstr.
    M41, 166, M43
  0.3km Geygerstr.
    M41
  0.3km U Rathaus Neukölln/Alfred-Scholz-Platz
    166, N7, M43

Sonstige Hinweise zum Standort
Bei uns können Sie mit der Giro Card und allen gängigen Kredit- und Debitkarten
ausschließlich mit PIN bezahlen. Die Karte muss in das Lesegerät gesteckt werden
und darf nicht nur aufgelegt werden, da sonst keine PIN Abfrage erfolgt!
Kontaktloses Bezahlen mit Girocard und Kreditkarten sowie mit dem Smartphone
oder auch der Smartwatch wird nicht akzeptiert.

Sollten Sie eine Barzahlung bevorzugen, buchen Sie bitte Termine am Standort
Rathaus Neukölln.

Telefonische Nachfragen zu Lieferzeiten von Personaldokumenten sind nicht
möglich!

Zahlungsmöglichkeiten
Girocard (mit PIN)

https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=U%20Rathaus%20Neuk%C3%B6lln%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=U%20Karl-Marx-Str.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Berlin%2C%20Erkstr.&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Geygerstr.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=U%20Rathaus%20Neuk%C3%B6lln%2FAlfred-Scholz-Platz%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
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Melderegisterauskunft - Auskunft für
Eigentümer bzw. Wohnungsgeber und
Vermieter
Der Eigentümer einer Wohnung (bzw. der Wohnungsgeber/Vermieter) hat nach §
50 Abs. 4 Bundesmeldegesetz das Recht, bei Glaubhaftmachung eines rechtlichen
Interesses, unentgeltlich Auskunft über Vor- und Familiennamen sowie Doktorgrad
der in seiner Wohnung gemeldeten Personen zu bekommen.

Die Haus- bzw. Wohnungsauskunft ist grundsätzlich schriftlich zu beantragen. Der
Antrag kann an jedes Bürgeramt oder an das LABO, II A 1, gesandt werden. Ein
persönliches Erscheinen ist nur in dringenden Fällen angeraten.

Auskünfte über die gemeldeten Personen einzeln bestimmter Wohnungen in einer
(größeren) Wohnungsanlage sind ggf. nur eingeschränkt möglich, da die Angabe
der Wohnungslage melderechtlich nicht verbindlich vorgeschrieben ist.

Voraussetzungen
Eigentümer-/Wohnungsgeber-/Vermieter
Sie sind Eigentümer-/Wohnungsgeber-/Vermieter der Wohnung und können
ein rechtliches Interesse glaubhaft machen.

Erforderliche Unterlagen
Eigentümer-/Wohnungsgeber-/Vermieternachweis und Begründung
Der Eigentümer-/Wohnungsgeber-/Vermieternachweis kann z.B. mittels einer
Kopie des Grundbuchauszugs erbracht werden.
Der Antrag ist kurz zu begründen (z.B. Verdacht auf Scheinanmeldung,
illegale Untervermietung).

Gebühren
keine

Rechtsgrundlagen
Bundesmeldegesetz
(https://www.gesetze-im-internet.de/bmg/)

Hinweise zur Zuständigkeit
Der Antrag kann an jedes Bürgeramt oder an das LABO, II A 1, gesandt werden.

https://www.gesetze-im-internet.de/bmg/

